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BERICHTIGUNG 

der delegierten Verordnung der Kommission vom 11 März 2014 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
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der Cross-Compliance 

 
 

(C(2014) 1459) 

 
 
 
Erwägungsgrund 6 letzter Satz: 
anstatt: „Um jedoch die Stabilität des Systems sicherzustellen, sollte den Mitgliedstaaten 
Flexibilität eingeräumt werden, damit diese angesichts der Unsicherheit der Fotoauswertung 
u. a. aufgrund des Umrings und des Zustands der Referenzparzellen geringfügige Änderungen 
der beihilfefähigen Höchstfläche vornehmen können.“ 

muss es heißen: „Um jedoch eine Instabilität des Systems zu vermeiden, sollte den 
Mitgliedstaaten Flexibilität im Hinblick auf geringfügige Änderungen der beihilfefähigen 
Höchstfläche eingeräumt werden, die sich aus der Unsicherheit der Fotoauswertung unter 
anderem aufgrund des Umrisses und des Zustands von Referenzparzellen ergeben.“ 

Erwägungsgrund 12 erster Satz: 
anstatt: „Für landwirtschaftliche Parzellen, die als Ackerland oder Streuobstwiesen genutzt 
werden, sollten Bedingungen für das Vorhandensein von Bäumen auf diesen Flächen und die 
entsprechenden Auswirkungen auf die Beihilfefähigkeit dieser Flächen festgelegt werden.“ 

muss es heißen: „Für landwirtschaftliche Parzellen, die als Ackerland oder als Dauergrünland 
mit Bäumen genutzt werden, sollten Bedingungen für das Vorhandensein von Bäumen auf 
diesen Flächen und die entsprechenden Auswirkungen auf die Beihilfefähigkeit dieser 
Flächen festgelegt werden.“ 

Erwägungsgrund 13 zweiter Satz: 
anstatt: „Die beihilfefähige Fläche wird für jede Referenzparzelle anhand vorab festgesetzter 
Schwellenwerte ermittelt, die für die verschiedenen Art homogener Bodenbedeckung 
festgelegt sind.“ 

muss es heißen: „Die beihilfefähige Fläche wird für jede Referenzparzelle anhand vorab 
festgesetzter Schwellenwerte ermittelt, die auf Ebene der homogenen Bodenbedeckungsart 
angewandt werden.“ 

Artikel 2, Absatz 2, zweiter Unterabsatz: 
anstatt: „Darüber hinaus bezeichnet der Begriff „Normen“ die durch die Mitgliedstaaten 
festgelegten Normen im Sinne von Artikel 94 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 sowie die 
in Artikel 93 Absatz 3 der genannten Verordnung aufgeführten Pflichten in Bezug auf die 
Erhaltung von Dauergrünland.“ 
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muss es heißen: „Darüber hinaus bezeichnet der Begriff „Standards“ die durch die 
Mitgliedstaaten festgelegten Standards im Sinne von Artikel 94 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 sowie die in Artikel 93 Absatz 3 der genannten Verordnung aufgeführten 
Pflichten in Bezug auf die Erhaltung von Dauergrünland.“ 

Artikel 5, Absatz 2, Buchstabe d: 
anstatt: „feststellen, ob Bestimmungen Anwendung finden, die folgende Gebiete bzw. 
Flächen betreffen: Berggebiete, aus erheblichen naturbedingten Gründen benachteiligte 
Gebiete oder aus anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete gemäß Artikel 32 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, Natura-2000-Gebiete, unter die Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 fallende Gebiete, für den Baumwollanbau 
zugelassene landwirtschaftliche Flächen gemäß Artikel 57 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013, Flächen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013, die auf natürliche Weise in einem für die Beweidung oder den Anbau 
geeigneten Zustand erhalten werden, von den Mitgliedstaaten ausgewiesene Flächen für die 
regionale und/oder gemeinsame Umsetzung der Vorschriften für im Umweltinteresse genutzte 
Flächen gemäß Artikel 46 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013, der 
Kommission gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 mitgeteilte Flächen, 
Flächen mit umweltgefährdetem Dauergrünland in Gebieten, die unter die Richtlinie 
92/43/EWG des Rates15 oder die Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates16 fallen, und in sonstigen gefährdeten Gebieten gemäß Artikel 45 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und/oder von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 48 der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 ausgewiesene Gebiete.“ 

muss es heißen: „feststellen, ob Bestimmungen Anwendung finden, die folgende Gebiete 
bzw. Flächen betreffen: Berggebiete, aus erheblichen naturbedingten Gründen benachteiligte 
Gebiete oder aus anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete gemäß Artikel 32 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, Natura-2000-Gebiete, unter die Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 fallende Gebiete, für den Baumwollanbau 
zugelassene landwirtschaftliche Flächen gemäß Artikel 57 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013, Flächen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013, die auf natürliche Weise in einem für die Beweidung oder den Anbau 
geeigneten Zustand erhalten werden, von den Mitgliedstaaten ausgewiesene Flächen für die 
regionale und/oder gemeinsame Umsetzung der Vorschriften für im Umweltinteresse genutzte 
Flächen gemäß Artikel 46 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013, der 
Kommission gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 mitgeteilte Flächen, 
Flächen mit umweltsensiblem Dauergrünland in Gebieten, die unter die Richtlinie 
92/43/EWG des Rates15 oder die Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates16 fallen, und in sonstigen sensiblen Gebieten gemäß Artikel 45 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und/oder von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 48 der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 ausgewiesene Gebiete.“ 

Artikel 5, Absatz 3: 
anstatt: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die beihilfefähige Höchstfläche je 
Referenzparzelle gemäß Absatz 2 Buchstabe a innerhalb einer Marge von maximal 2 %, die 
dem Umring und dem Zustand der Referenzparzelle Rechnung trägt, korrekt quantifiziert 
wird.“ 

muss es heißen: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die beihilfefähige Höchstfläche je 
Referenzparzelle gemäß Absatz 2 Buchstabe a innerhalb einer Marge von maximal 2 % 
korrekt quantifiziert wird, wobei dem Umriss und dem Zustand der Referenzparzelle 
Rechnung getragen wird.“ 
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Artikel 16, Titel des Artikels: 
anstatt: „Artikel 16“ 

muss es heißen: „Artikel 16“ 

Artikel 21, Absatz 2: 
anstatt: „Können die zu Unrecht gezahlten Beträge und die Verwaltungssanktionen gemäß 
Absatz 1 im Verlauf der drei Kalenderjahre, die auf das Kalenderjahr der Feststellung folgen, 
nicht vollständig gemäß den von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 57 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erlassenen Vorschriften verrechnet werden, so wird der 
ausstehende Betrag annulliert.“ 

muss es heißen: „Können die zu Unrecht gezahlten Beträge und die Verwaltungssanktionen 
gemäß Absatz 1 im Verlauf der drei Kalenderjahre, die auf das Kalenderjahr der Feststellung 
folgen, nicht vollständig gemäß den von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 57 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erlassenen Vorschriften verrechnet werden, so 
wird der Restbetrag annulliert.“ 

Artikel 22, Absatz 1, Buchstabe b: 

anstatt: „Flächen, die als umweltgefährdetes Dauergrünland gemäß Artikel 45 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 angemeldet sind,“ 

muss es heißen: „Flächen, die als umweltsensibles Dauergrünland gemäß Artikel 45 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 angemeldet sind,“. 

Artikel 26, Absatz 3: 
anstatt: „Wird festgestellt, dass ein Begünstigter während drei Jahren wie in diesem Artikel 
beschrieben gegen die für die Anbaudiversifizierung geltenden Anforderungen verstoßen hat, 
so entspricht die Fläche, die in den Folgejahren gemäß Absatz 2 von der Fläche abzuziehen 
ist, anhand deren die Ökologisierungszahlung berechnet wird, der ermittelten 
Gesamtackerfläche, die im Falle der Anwendung von Artikel 46 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 auch die gemäß Artikel 46 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben c, d, g 
und h der genannten Verordnung festgelegten Flächen umfasst, multipliziert mit dem 
Differenzfaktor.“ 

muss es heißen: „Wird festgestellt, dass ein Begünstigter während drei Jahren wie in diesem 
Artikel beschrieben gegen die geltenden Anforderungen hinsichtlich der Flächennutzung im 
Umweltinteresse verstoßen hat, so entspricht die Fläche, die in den Folgejahren gemäß 
Absatz 2 von der Fläche abzuziehen ist, anhand deren die Ökologisierungszahlung berechnet 
wird, der ermittelten Gesamtackerfläche, die im Falle der Anwendung von Artikel 46 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 auch die gemäß Artikel 46 Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstaben c, d, g und h der genannten Verordnung festgelegten Flächen 
umfasst, multipliziert mit dem Differenzfaktor.“ 

Artikel 28, Absatz 2: 

anstatt: „Meldet der Begünstigte nicht alle als Ackerland genutzten Flächen an, was dazu 
führt, dass er von den Auflagen gemäß den Artikeln 44, 45 und 46 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 freigestellt ist, und/oder meldet er nicht alle als umweltgefährdetes 
Dauergrünland eingestuften Flächen gemäß Artikel 45 Absatz 1 der genannten Verordnung an 
und beträgt die nichtangemeldete Fläche mehr als 0,1 ha, so wird die für die Berechnung der 
Ökologisierungszahlung nach Anwendung der Artikel 24 bis 27 der vorliegenden Verordnung 
zugrunde zu legende Fläche um weitere 10 % verringert.“ 
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muss es heißen: „Meldet der Begünstigte nicht alle als Ackerland genutzten Flächen an, was 
dazu führt, dass er von den Auflagen gemäß den Artikeln 44, 45 und 46 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 freigestellt ist, und/oder meldet er nicht alle als umweltsensibles 
Dauergrünland eingestuften Flächen gemäß Artikel 45 Absatz 1 der genannten Verordnung an 
und beträgt die nichtangemeldete Fläche mehr als 0,1 ha, so wird die für die Berechnung der 
Ökologisierungszahlung nach Anwendung der Artikel 24 bis 27 der vorliegenden Verordnung 
zugrunde zu legende Fläche um weitere 10 % verringert.“ 

Artikel 31, Absatz 2, dritter Unterabsatz, letzter Satz: 
anstatt: „Kann dieser Betrag innerhalb der drei Kalenderjahre, die auf das Jahr der 
Feststellung folgen, nicht vollständig gemäß den von der Kommission auf der Grundlage von 
Artikel 57 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erlassenen Vorschriften verrechnet 
werden, so wird der ausstehende Betrag annulliert.“ 

muss es heißen: „Kann dieser Betrag innerhalb der drei Kalenderjahre, die auf das Jahr der 
Feststellung folgen, nicht vollständig gemäß den von der Kommission auf der Grundlage von 
Artikel 57 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erlassenen Vorschriften verrechnet 
werden, so wird der Restbetrag annulliert.“ 

Artikel 35, Absatz 7: 
anstatt: „Können innerhalb der drei Kalenderjahre, die auf das Jahr der Feststellung folgen, 
die Wiedereinziehungen und die Verwaltungssanktionen gemäß den Absätzen 1, 2, 4, 5 und 6 
nicht vollständig gemäß den von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 57 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erlassenen Vorschriften verrechnet werden, so wird der 
ausstehende Betrag annulliert.“ 

muss es heißen: „Können innerhalb der drei Kalenderjahre, die auf das Jahr der Feststellung 
folgen, die Wiedereinziehungen und die Verwaltungssanktionen gemäß den Absätzen 1, 2, 4, 
5 und 6 nicht vollständig gemäß den von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 57 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erlassenen Vorschriften verrechnet werden, so 
wird der Restbetrag annulliert.“ 

Artikel 38, Absatz 1, erster Satz: 
anstatt: „ „Wiederholtes Auftreten“ eines Verstoßes liegt vor, wenn dieselbe Anforderung 
oder Norm mehr als einmal innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von drei 
Kalenderjahren nicht eingehalten wurde, sofern der Begünstigte auf den vorangegangenen 
Verstoß hingewiesen wurde und er je nach Fall die Möglichkeit hatte, die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des vorangegangenen Verstoßes zu ergreifen.“ 

muss es heißen: „ „Wiederholtes Auftreten“ eines Verstoßes liegt vor, wenn dieselbe 
Anforderung oder derselbe Standard mehr als einmal innerhalb eines zusammenhängenden 
Zeitraums von drei Kalenderjahren nicht eingehalten wurde, sofern der Begünstigte auf den 
vorangegangenen Verstoß hingewiesen wurde und er je nach Fall die Möglichkeit hatte, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des vorangegangenen Verstoßes zu ergreifen.“ 

Artikel 38, Absatz 3: 
anstatt: „Die „Schwere“ eines Verstoßes hängt insbesondere davon ab, welche Bedeutung den 
Auswirkungen des Verstoßes unter Berücksichtigung der Ziele der betreffenden Anforderung 
oder Norm beizumessen ist.“ 

muss es heißen: „Die „Schwere“ eines Verstoßes hängt insbesondere davon ab, welche 
Bedeutung den Auswirkungen des Verstoßes unter Berücksichtigung der Ziele der 
betreffenden Anforderung oder des betreffenden Standards beizumessen ist.“ 

DE 5   DE 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=26397&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201307/2013;Nr:1307;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=26397&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=26397&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=26397&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=26397&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=


 

Artikel 39, Absatz 1, zweiter Unterabsatz: 
anstatt: „Auf der Grundlage des bewertenden Teils des Kontrollberichts, in dem die 
zuständige Kontrollbehörde die Bedeutung der Verstöße bewertet, und unter 
Berücksichtigung der Kriterien gemäß Artikel 38 Absätze 1 bis 4 kann die Zahlstelle jedoch 
beschließen, den genannten Prozentsatz auf 1 % des in Unterabsatz 1 genannten 
Gesamtbetrags zu verringern oder auf 5 % dieses Betrags zu erhöhen oder aber keine Kürzung 
vorzunehmen, wenn die Vorschriften über die betreffende Anforderung oder Norm einen 
Ermessensspielraum lassen, den festgestellten Verstoß nicht weiterzuverfolgen, oder wenn die 
Förderung gemäß Artikel 17 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt 
wird.“ 

muss es heißen: „Auf der Grundlage des bewertenden Teils des Kontrollberichts, in dem die 
zuständige Kontrollbehörde die Bedeutung der Verstöße bewertet, und unter 
Berücksichtigung der Kriterien gemäß Artikel 38 Absätze 1 bis 4 kann die Zahlstelle jedoch 
beschließen, den genannten Prozentsatz auf 1 % des in Unterabsatz 1 genannten 
Gesamtbetrags zu verringern oder auf 5 % dieses Betrags zu erhöhen oder aber keine Kürzung 
vorzunehmen, wenn die Vorschriften über die betreffende Anforderung oder den betreffenden 
Standard einen Ermessensspielraum lassen, den festgestellten Verstoß nicht 
weiterzuverfolgen, oder wenn die Förderung gemäß Artikel 17 Absätze 5 und 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt wird.“ 
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